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Verordnung 2 
zum Arbeitsgesetz 

(ArGV 2) 

(Sonderbestimmungen für bestimmte Gruppen von Betrieben  
oder Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen) 

 

Änderung vom ... 

 
Der Schweizerische Bundesrat 

verordnet: 

I 

Die Verordnung 2 vom 10. Mai 20001 zum Arbeitsgesetz wird wie folgt geändert: 

 

Art. 32b Betriebe der Informations- und Kommunikationstechnologie 

1 In Betrieben der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und für die 
in ihnen mit projektbezogenen oder termingebundenen IKT-Tätigkeiten beschäftigten 
erwachsenen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen darf der Zeitraum der Tages- und 
Abendarbeit für die einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, mit Einschluss 
der Pausen und der Überzeitarbeit, auf höchstens 17 Stunden verlängert werden: 

a. im Rahmen einer internationalen Zusammenarbeit mit insbesondere unter-
schiedlichen Arbeitszeiten der Beteiligten; oder 

b. für dringliche und nicht voraussehbare Tätigkeiten. 

2 Betreffend die tägliche Ruhezeit der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach Ab-
satz 1 gilt Folgendes: 

a. Sie muss mindestens 9 Stunden und im Durchschnitt von vier Wochen 11 
Stunden betragen. 

b. Sie kann, wenn es die Arbeitsumstände nicht anders zulassen, unterbrochen 
werden; in diesem Fall gilt Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung 1 vom 
10. Mai 20002 zum Arbeitsgesetz sinngemäss. 
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3 Als IKT-Betriebe gelten Betriebe, die Dritten IKT-Produkte oder -Dienstleistungen 
anbieten, wie die Entwicklung, die Anpassung, das Testen und die Pflege von Soft-
ware, die Planung und den Entwurf von Computersystemen, welche Hardware-, Soft-
ware- und Kommunikationstechnologie umfassen, und die Verwaltung und den Be-
trieb solcher Computersysteme oder anderer Datenverarbeitungsanlagen eines 
Kunden vor Ort. 

Art. 34a Dienstleistungsbetriebe in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Treuhand und Steuerberatung 

1 Betriebe, die hauptsächlich Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Treuhand oder Steuerberatung anbieten, dürfen erwachsene Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen, die die folgenden Voraussetzungen erfüllen, nach den Sonderbestim-
mungen nach Absatz 3 (Jahresarbeitszeitmodell nach diesem Artikel) beschäftigen: 

a. Sie verfügen bei ihrer Arbeit über eine grosse Autonomie und können ihre 
Arbeitszeiten mehrheitlich selber festsetzen. 

b. Sie sind Vorgesetzte oder Spezialisten und Spezialistinnen im Bereich Wirt-
schaftsprüfung, Treuhand oder Steuerberatung. 

c. Sie verfügen über: 

1. ein Bruttojahreseinkommen, einschliesslich Boni, von mehr als 120 000 
Franken, wobei sich der Betrag von 120 000 Franken bei Teilzeitanstel-
lung anteilsmässig reduziert, oder  

2. einen Abschluss mindestens auf Bachelorstufe oder auf Berufsbildungs-
stufe 6 des Nationalen Qualifikationsrahmens nach Artikel 3 der Verord-
nung vom 27. August 20143 über den nationalen Qualifikationsrahmen 
für Abschlüsse der Berufsbildung oder einen gleichwertigen Bildungs-
abschluss.  

2 Die Beschäftigung nach dem Jahresarbeitszeitmodell nach diesem Artikel muss zwi-
schen dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin und dem Arbeitgeber schriftlich 
vereinbart werden. In der Vereinbarung werden insbesondere die Anzahl der pro Ka-
lender- oder Geschäftsjahr zu leistenden Stunden (Jahresstundensoll) und die Art der 
Kompensation der darüber hinaus geleisteten Stunden festgelegt. Der Arbeitnehmer 
oder die Arbeitnehmerin und der Arbeitgeber können die Vereinbarung jederzeit mit 
einer Frist von 3 Monaten auf Ende eines Monats widerrufen. 

3 Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen nach dem Jah-
resarbeitszeitmodell nach diesem Artikel gelten die folgenden Sonderbestimmungen: 

a. Die wöchentliche Arbeitszeit darf im Jahresdurchschnitt höchstens 45 Stun-
den betragen, wobei sich die daraus ergebende maximale Jahresarbeitszeit 
bei Teilzeitanstellung anteilsmässig reduziert; die Bestimmungen zur wö-
chentlichen Höchstarbeitszeit (Art. 9 des Gesetzes) und zur Überzeit (Art. 
12 und 13 des Gesetzes) sind nicht anwendbar; es dürfen in jedem Fall 
höchstens 63 Stunden pro Woche gearbeitet werden. 
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b. Am Ende des Kalender- oder Geschäftsjahres darf der Saldo der über die 
maximale Jahresarbeitszeit hinaus geleisteten Stunden nicht mehr als 170 
Stunden betragen, wobei sich diese Obergrenze bei Teilzeitanstellung an-
teilsmässig reduziert. 

c. Die über die maximale Jahresarbeitszeit hinaus geleisteten Stunden müssen 
im folgenden Kalender- oder Geschäftsjahr durch Freizeit von wenigstens 
gleicher Dauer ausgeglichen werden oder es muss für sie ein Lohnzuschlag 
von mindestens 25 Prozent ausgerichtet werden. 

d. Betreffend die tägliche Ruhezeit gilt Folgendes: 

1. Sie muss mindestens 9 Stunden und im Durchschnitt von vier Wochen 
11 Stunden betragen.  

2. Sie kann für projektbezogene oder termingebundene Tätigkeiten unter-
brochen werden; in diesem Fall gilt Artikel 19 Absatz 3 der Verordnung 
1 vom 10. Mai 20004 zum Arbeitsgesetz sinngemäss. 

e. An höchstens 9 Sonntagen pro Jahr ist für jeweils höchstens 5 Stunden 
Sonntagsarbeit ohne behördliche Bewilligung erlaubt. 

f. Die geleistete tägliche Arbeitszeit ist zu erfassen; Artikel 73a der Verord-
nung 1 zum Arbeitsgesetz ist nicht anwendbar. 

4 Arbeitgeber, die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nach dem Jahresarbeitszeit-
modell nach diesem Artikel beschäftigen, müssen unter Mitwirkung der Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen oder der Arbeitnehmervertretung Präventionsmassnahmen 
im Bereich des Gesundheitsschutzes treffen, die insbesondere die psychosozialen Ri-
siken abdecken. 

II 

Diese Verordnung tritt am … in Kraft. 

 

… Im Namen des Schweizerischen Bundesrates 

Der Bundespräsident: Alain Berset 
Der Bundeskanzler: Walter Thurnherr 
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